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Anlage 10 zum Gesamtvertrag 

Dritte Änderungsvereinbarung
zum Vertrag über ambulant durchgeführte
Katarakt-Operationen in der 
vertragsärztlichen Versorgung 

zwischen

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf
vertreten durch den Vorstand
- im Folgenden KV Nordrhein genannt -

und

den Ersatzkassen

der BARMER GEK
der Techniker Krankenkasse (TK)
der DAK Gesundheit 
der KKH – Allianz (Ersatzkasse)
der HEK - Hanseatische Krankenkasse
der hkk

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis,
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek - Landesvertretung NRW

im Einvernehmen mit dem

VOA Nordrhein
vertreten durch den Vorstand

Die Vertragspartner dieser Vereinbarung verständigen sich
zum Vertrag über ambulant durchgeführte Kataraktoperationen
in der vertragsärztlichen Versorgung vom 18.02.2008 in der
Fassung der ersten Änderungsvereinbarung vom 14.06.2011
bzw. der zweiten Änderungsvereinbarung vom 08.12.2011 auf

die nachstehend näher beschriebenen Änderungen mit Wir-
kung zum 01.04.2012; hierbei wird auf § 16 Abs. 2 der Satzung
der KV Nordrhein Bezug genommen.

1. In § 8 Absatz 1 wird der Satz:
„Ein Überschreiten der arztindividuellen Kontingente oder
eine Abrechnung nach E-GO/EBM außerhalb dieser Verein-
barung ist nicht zulässig.“ 
durch folgende Neuformulierung ersetzt:
„Ist das arztindividuelle Kontingent je Quartal ausge-
schöpft, erfolgt eine Vergütung von Kataraktoperationen
oberhalb des Kontingentes mit einer Operationspauschale
von 450€ nach der Symbolnummer 90634.“

2. In § 8a Absatz 1 erfolgt die Entnahme des 5. Satzes.

3. Die Änderungsvereinbarung tritt mit Wirkung zum
01.04.2012 in Kraft. Eine Kündigung ist mit einer Kündi-
gungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende, frühestens je-
doch zum 31.12.2012, möglich. 

4. Sollten gesetzliche Änderungen (SGB V), Änderungen des
EBM oder andere vertragliche Regelungen Auswirkungen
auf die Inhalte dieses Vertrages haben, kann er - abwei-
chend von Abs. 3 - früher als zum 31.12.2012 mit einer Frist
von 3 Monaten zum Quartalsende gekündigt werden.

5. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

Düsseldorf, den 25. Mai 2012

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
gezeichnet gezeichnet
Dr. med. Peter Potthoff Bernhard Brautmeier
Vorsitzender des Vorstandes Vorstand

Verband der Ersatzkassen e.V. VOA Nordrhein
(vdek) gezeichnet
gezeichnet Dr. Bernd Hörster
Andreas Hustadt Vorstand VOA Nordrhein
Leiter der Landesvertretung NRW
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Bitte schicken Sie mir unverbindlich 

 Informationen zur Mitarbeit im Projekt
 Allgemeine Informationen über ärzte ohne grenzen
 Informationen zu Spendenmöglichkeiten

Mit ärzte ohne grenzen helfen Sie Menschen in Not. Schnell, unkompliziert und in rund 
60 Ländern weltweit. Unsere Teams arbeiten oft in Konfl iktgebieten – selbst unter schwierig-
sten Bedingungen. Ein Einsatz, der sich lohnt: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten Träger des Friedensnobelpreises


